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WaffV 2 1976 Eingangsformel

Auf Grund des § 6 Abs. 5 Nr. 1, 2 und 4 des Waffengesetzes in der Fassung der
Bekanntmachung vom 8. März 1976 (Bundesgesetzbl. I S. 432) wird mit Zustimmung des
Bundesrates verordnet:

WaffV 2 1976 § 1

(1) Auf Ausländer, die Staatsangehörige eines Mitgliedstaats der Europäischen
Wirtschaftsgemeinschaft (EWG) sind, ist § 8 Abs. 3 Nr. 1 des Waffengesetzes (Gesetz)
nicht anzuwenden.
(2) Auf Staatsangehörige eines Mitgliedstaats der EWG, die in einem anderen
Mitgliedstaat als der Bundesrepublik Deutschland ansässig sind, ist § 8 Abs. 3 Nr. 2
des Gesetzes nicht anzuwenden, soweit die Erlaubnis darauf beschränkt wird,
1. Bestellungen auf Schußwaffen und Munition bei Inhabern einer
    Waffenherstellungs- oder Waffenhandelserlaubnis aufzusuchen und diesen den
    Erwerb, den Vertrieb oder das Überlassen solcher Gegenstände zu vermitteln
    und
2. dabei die tatsächliche Gewalt nur über solche Schußwaffen und Munition
    auszuüben, die als Muster oder Proben mitgeführt werden.
(3) Absatz 2 ist entsprechend anzuwenden auf Gesellschaften, die nach den
Rechtsvorschriften eines Mitgliedstaats der EWG gegründet sind und ihren
satzungsmäßigen Sitz, ihre Hauptverwaltung oder ihre Hauptniederlassung innerhalb der
Gemeinschaft haben. Soweit diese Gesellschaften nur ihren satzungsmäßigen Sitz,
jedoch weder ihre Hauptverwaltung noch ihre Hauptniederlassung innerhalb der
Gemeinschaft haben, gilt Satz 1 nur, wenn ihre Tätigkeit in tatsächlicher und
dauerhafter Verbindung mit der Wirtschaft eines Mitgliedstaats steht.
(4) Die Vorschriften der Absätze 1 bis 3 zugunsten von Angehörigen der
Mitgliedstaaten der EWG sind nicht anzuwenden, soweit dies zur Beseitigung einer
Störung der öffentlichen Sicherheit oder Ordnung oder zur Abwehr einer bevorstehenden
Gefahr für die öffentliche Sicherheit oder Ordnung im Einzelfall erforderlich ist.

WaffV 2 1976 § 2

(1) Der Nachweis der Fachkunde für den Waffenhandel im Sinne des § 9 des Gesetzes ist
für einen Ausländer, der Staatsangehöriger eines Mitgliedstaats der EWG ist, als
erbracht anzusehen, wenn er in einem anderen Mitgliedstaat als der Bundesrepublik
Deutschland im Handel mit Schußwaffen und Munition wie folgt tätig war:
1. Drei Jahre ununterbrochen als Selbständiger oder in leitender Stellung,

2. zwei Jahre ununterbrochen als Selbständiger oder in leitender Stellung,
    wenn er für die betreffende Tätigkeit eine vorherige Ausbildung nachweisen
    kann, die durch ein staatlich anerkanntes Zeugnis bestätigt oder von einer
    zuständigen Berufsinstitution als vollwertig anerkannt ist,
3. zwei Jahre ununterbrochen als Selbständiger oder in leitender Stellung
    sowie außerdem drei Jahre als Unselbständiger oder
4. drei Jahre ununterbrochen als Unselbständiger, wenn er für den
    betreffenden Beruf eine vorherige Ausbildung nachweisen kann, die durch
    ein staatlich anerkanntes Zeugnis bestätigt oder von einer zuständigen
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    Berufsinstitution als vollwertig anerkannt ist.
(2) In den in Absatz 1 Nr. 1 und 3 genannten Fällen darf die Tätigkeit als
Selbständiger oder in leitender Stellung höchstens zehn Jahre vor dem Zeitpunkt
der Antragstellung beendet worden sein.
(3) Als ausreichender Nachweis ist auch anzusehen, wenn der Antragsteller die
dreijährige Tätigkeit nach Absatz 1 Nr. 1 nicht ununterbrochen ausgeübt hat, die
Ausübung jedoch nicht mehr als zwei Jahre vor dem Zeitpunkt der Antragstellung
beendet worden ist.
(4) Eine Tätigkeit in leitender Stellung im Sinne des Absatzes 1 übt aus, wer in
einem industriellen oder kaufmännischen Betrieb des entsprechenden Berufszweigs
tätig war
1. als Leiter des Unternehmens oder einer Zweigniederlassung,
2. als Stellvertreter des Unternehmers oder des Leiters des Unternehmens,
    wenn mit dieser Stellung eine Verantwortung verbunden ist, die der des
    vertretenen Unternehmers oder Leiters entspricht oder
3. in leitender Stellung mit kaufmännischen Aufgaben und mit der
    Verantwortung für mindestens eine Abteilung des Unternehmens.
(5) Der Nachweis, daß die Voraussetzungen der Absätze 1 bis 4 erfüllt sind, ist
vom Antragsteller durch eine Bescheinigung der zuständigen Stelle des
Herkunftslands zu erbringen.

WaffV 2 1976 § 3

Auf Ausländer, die Staatsangehörige eines Mitgliedstaats der EWG sind, sind § 30
Abs. 3, § 36 Abs. 2 und § 45 Abs. 3 Satz 3 des Gesetzes nicht anzuwenden, soweit
sie im Geltungsbereich des Gesetzes einen gewöhnlichen Aufenthalt haben und eine
selbständige oder unselbständige Tätigkeit ausüben, die den Erwerb oder das
Führen einer Schußwaffe erfordert.

WaffV 2 1976 § 4

Diese Verordnung tritt am Tage nach der Verkündung in Kraft.

WaffV 2 1976 Schlußformel

Der Bundesminister des Innern
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